
 

 

 
 
 
 
 

Schriftliche Festsetzungen 
 

zum Bebauungsplan „Traubenstock – Neuaufstellung“ (7. Änderung), 
Stadt Waibstadt 
 
 
Entwurfsstand : 29.01.2024/09.01.2025 
 
 
 

A  Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB) 
 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 
Die Art der baulichen Nutzung ist dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu entnehmen. 
Es gilt die „Baunutzungsverordnung 2017“ in der durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 geänderten 
Fassung. 
 
1.1. Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 
 
Im „Reines Wohngebiet“ sind die im § 3 Abs. 2 BauNVO genannten Nutzungen allgemein zulässig.  
 
Die im § 3 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO genannten Nutzungen können ausnahmsweise zugelassen werden. 
 
Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, und somit nicht zugelassen, sind gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 
BauNVO die im § 3 Abs. 3 Ziffer 2 BauNVO genannten Anlagen (sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie 
den Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes dienende „Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke“). 
 
1.2. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
 
Im „Allgemeines Wohngebiet“ sind gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1. BauNVO die im § 4 Abs. 3 Ziffern 3., 4. und  
5. BauNVO genannten Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (Anlagen für Verwaltung, Garten-
baubetriebe, Tankstellen). 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (1) 1. BauGB) 
 
2.1. Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) und Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO) 
 
GRZ und GFZ sind den Planeinschrieben zu entnehmen. 
 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO dürfen die zulässigen Grundflächen durch die Grundfläche von Garagen, Stell-
plätzen und deren Zufahrten, Nebenanlagen sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis 
zu 50 % überschritten werden. 
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2.2. Sockelhöhe 
 
Die Sockelhöhe der Gebäude (OK Erdgeschossfußbodenhöhe) darf bergseits der Straßen nicht mehr als 
0,60 m, talseits nicht mehr als 0,20 m betragen. 
 
Bei der Bemessung der Sockelhöhen gilt als Bezugspunkt der jeweils höchste Punkt der Mittelachse der an 
das Grundstück angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche mit einer Erschließungsfunktion. 
 
Aufgrund der Geländeverhältnisse können ausnahmsweise andere Sockelhöhen zugelassen werden. 
 
2.3. Traufhöhe 
 
Die Traufhöhe darf  
 

▪ bei 1-geschossigen Gebäuden bergseitig gemessen  3,00 m bis 3,40 m 
▪ bei 1-geschossigen Gebäuden mit freistehendem  

Untergeschoss talseitig gemessen  5,80 m bis 6,20 m 
▪ bei 2-geschossigen Gebäuden talseitig gemessen  6,50 m bis 7,00 m  

 
betragen. 
 
Die Traufhöhe ist definiert als das Maß, gemessen von der Oberkante des Rohfußbodens des Erdge-
schosses und dem Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der Unterkante der tragenden Dachkon-
struktion. 
 
 

3. Bauweise (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
Die in den einzelnen Quartieren zulässige Bauweise ist dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu 
entnehmen. 
 
 

4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, 
  Stellung baulicher Anlagen (§ 9 (1) 2. BauGB) 
 
4.1. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baulinien bzw. Baugrenzen im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes definiert. 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulässig. 
Gleiches gilt, unter Berücksichtigung der Ziffer 4.4., für bauliche Anlagen, soweit sie nach der Landesbau-
ordnung für Baden-Württemberg in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. 
 
4.1.1 Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO) 
 
Ist eine „Baugrenze“ festgesetzt, so dürfen die Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. 
 
Ein Vortreten in geringfügigem Ausmaß von untergeordneten Gebäudeteilen gemäß § 5 Abs. 6 Satz 1 LBO 
(Landesbauordnung für Baden-Württemberg) kann zugelassen werden. 
 
Für baulich oder funktional mit dem Hauptgebäude verbundene Terrassen kann eine Ausnahme für eine 
Überschreitung auf zwei Drittel der Gebäudelänge um bis zu maximal 3,00 m zugelassen werden. 
 
4.2. Garagen 
 
Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zugelassen. 
Sie dürfen jedoch die in der Anlage gekennzeichneten, straßenabgewandt gelegenen Baugrenzen nicht 
überschreiten. 
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Der Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche beträgt bei einer Senkrechtstellung 5,00 m, bei einer 
Parallelstellung 1,00 m. 
 
Darüber hinaus sind überdachte PKW-Stellplätze, jedoch ohne seitliche Wände, im Vorgartenbereich zuläs-
sig. 
 
 

5. Höchstzulässige Anzahl der Wohnungen (§ 9 (1) 6. BauGB) 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je Wohngebäude maximal drei Wohneinheiten zugelassen. 
 
 

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
  von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20. BauGB) 
 
6.1. Dachbegrünung 
 
Flachdächer bzw. flach geneigte Dachflächen auf Hauptgebäuden (Neigung ≤ 10°) sind, sofern sie nicht als 
begehbare Terrassen oder Balkone ausgestaltet werden, bzw. ein Glasdach erhalten (Wintergärten), auf  
einer Substratstärke von mindestens 12,0 cm extensiv zu begrünen.  
Sie sind zu pflegen und als begrünte Dächer dauerhaft zu erhalten. Ausfälle in der Begrünung sind zu erset-
zen. 
 
Aufgeständerte Solar-Module sind auf diesen Dachflächen uneingeschränkt zulässig. 
 
 
6.2. Oberflächenbefestigung, Niederschlagswasser-Versickerung 
 
Die befestigen, nicht überdachten Flächen der Baugrundstücke sind als teilversiegelte Flächen anzulegen 
(Rasenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Kies- und Plattenweg). 
 
Von den Flächen, die diese Eigenschaft nicht aufweisen, ist das anfallende Niederschlagswasser in den hie-
ran angrenzenden Freiflächen über eine belebte, 30 cm starke Oberbodenschicht zur Versickerung zu brin-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 29.01.2024/09.01.2025 – Föh/Gl/Ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Joachim Locher, Bürgermeister Architekt 
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Anlage 
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Anlage 
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Anlage 
 
 
 
 
 
 

Ursprungsfassung der Schriftlichen Festsetzungen  
des Bebauungsplanes „Traubenstock“ 
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